Auszug aus der Niederschrift
uber die 11. Sitzung der Bilirgerschaft am 14.12.2023

ZuTOP: 7.8

E-Scooter im Stadtgebiet

Einreicher: Mathias Miseler, Fraktion DIE LINKE./SPD
Vorlage: kAF 0167/2023

Anfrage:

Nach knapp 2 Jahren E-Scooter im Stadtgebiet méchten wir Bilanz ziehen und bitten um
Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie viele Anbieter sind heute noch in Stralsund tatig und wie viele E-Scooter befinden
sich insgesamt im Stadtgebiet?

2. Welche Bilanz zieht die Verwaltung aus den zwei Jahren, wo sieht die Verwaltung noch
Verbesserungspotenzial?

3. Nach welchen MaRRgaben werden Radwege mit dem Zusatzschild P-2810 versehen und
wo ist dies bereits geschehen?

Herr Bogusch antwortet wie folgt:

zu 1.:
Gegenwartig gibt es in Stralsund unter den Namen ,Moin“ nur noch einen einzigen Anbieter
fur den Verleih von E-Scootern, der bis zu 100 E-Scooter im Stadtgebiet einsetzt.

zu 2.

Der E-Scooter-Verleih flihrt zu einer starkeren Nutzung von E-Scootern im Stadtgebiet.
Dabei ist festzustellen, dass wie auch beim Radverkehr teilweise mit den E-Scootern
ordnungswidrig die Gehwege befahren werden und beim Abstellen der E-Scooter auch
Gehwege zugestellt werden. Mit dem Anbieter wurden klare Regelungen zum Betrieb und
Abstellen von E-Scootern und somit auch zum Umsetzen falsch abgestellter E-Scooter
vereinbart. Nach Erfahrung der Verwaltung werden die E-Scooter nach Meldung auch
kurzfristig vom Anbieter umgestellt. Eine besondere Unfallhaufung mit E-Scootern konnte
bislang nicht festgestellt werden.

Da in Stralsund zurzeit nur ein Anbieter tatig ist, sind die Beeintrachtigungen durch die E-
Scooter auf einem deutlich niedrigeren Niveau, als es beispielsweise in den Gro3stadten der
Fall ist.

zu 3.

Eine Freigabe von Radwegen flr E-Scooter ist nicht erforderlich, baulich angelegte Radwege
durfen auch ohne Zusatzzeichen von E-Scootern benutzt werden. Das Zusatzzeichen
.Elektrokleinstfahrzeuge frei“ dient stattdessen daflir, dass Gehwege von E-Scootern
befahren werden dirfen und entspricht dem Zusatzzeichen ,Radfahrer frei“ fir Fahrrader.
Gehwege, die nur mit den Zusatzzeichen ,Radfahrer frei“ beschildert sind, dirfen nicht von
E-Scootern befahren werden.

Kleine Anmerkung: Beim Zusatzzeichen ,Elektrokleinstfahrzeuge frei“ handelt es sich um
das Zusatzzeichen Z 1022-16, bei der in der Anfrage genannten Bezeichnung des Schildes
handelt es sich mutmaRlich um die Nummerierung im Katalog eines Schilderherstellers.



Aufgrund der noch vergleichsweise geringen Nutzung von E-Scootern und der erforderlichen
Prioritatensetzung bei der Arbeit der Unteren Verkehrsbehdrde hat eine stadtweite
Uberprifung der Gehwege auf Freigabemaglichkeit fiir E-Scooter bislang nicht
stattgefunden, auch nicht begrenzt auf die Gehwege, die fur den Radverkehr freigegeben
wurden.

Die Freigabe von Gehwegen fur E-Scooter durch das Zusatzzeichen
,Elektrokleinstfahrzeuge frei“ erfolgte bislang nur als Einzelfallprifung auf Antrag. Bislang
wurden in der Greifswalder Chaussee Gehwege zur Nutzung durch Elektrokleinstfahrzeuge
freigegeben. Die Freigabe des Gehweges im Knieperwall sowie in der Barther Stralte
zwischen Carl-Heydemann-Ring und Grunhufer Bogen befinden sich in Vorbereitung.

Es gibt keine Nachfragen.

Auf die beantragte Aussprache wird verzichtet.

fur die Richtigkeit der Angaben: gez. i.A. Steffen Behrendt
Stralsund, 02.01.2024



	FLD_sitext
	FLD_sidat
	SMC_BM_TOOST
	Nummer
	Betreff
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Abstimmung
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Beschlussnummer

